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Fachbereich AING          

 
 

 
Anmeldung eines Auslandsaufenthalts  

 

Name: ................................................................   Vorname: ............................................................................ 
 
Matr.-Nr.: ............................................................. Geb.-Datum: ....................................................................... 
 
Studiengang: ...................................................... Studienschwerpunkt: ........................................................ 
 
Dauer  
 

Beginn: ………………………….. Ende: ………………………….. 
 
 

Art des Auslandsaufenthaltes 
 

□ Auslandsstudium; Eine Bescheinigung der Hochschule liegt bei. 

 

□ Auslandspraktikum; Eine Bescheinigung der Firma liegt bei. 

 
 

Adresse während des Auslandsaufenthaltes: 
 
Anschrift: ............................................................................................................................................................. 
 
…………............................................................................................................................................................... 
 
 
Prüfungsteilnahme  
 
• Alle Pflichtteilnahmen (z.B. wegen Krankheit, "nicht bestanden", Freiversuchsverbesserungen) 
verschieben sich auf das Semester nach dem Auslandsaufenthalt. 
Dann ist eine entsprechende reguläre Prüfungsanmeldung (über HIS-QIS) nötig. Bei Problemen umgehend 
an das Prüfungsamt wenden. 
 
• Möchte man während des Auslandsaufenthaltes dennoch an regulären Prüfungs- oder 
Studienleistungen in Kaiserslautern teilnehmen, so ist dies möglich. Hierzu meldet man sich unter 
Einhaltung der üblichen Fristen (über HIS-QIS) zu den entsprechen Prüfungs- bzw. Studienleistungen an. 
Es gelten damit auch die üblichen Regelungen (Rücktritt, Krankheit, usw.). 
 
• Reguläre Klausuren werden nicht an die ausländischen Hochschulen geschickt und können somit nicht dort 
abgelegt werden. 
 
• Das Auslandsemester ist bis spätestens 1.4. bzw. 15.10. dem Prüfungsamt durch eine 
geeignete offizielle Bescheinigung (Immatrikulation, Vertrag Praxisphase, ...) anzuzeigen. 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Ort, Datum             Unterschrift der Studierenden / des Studierenden 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Ort, Datum                                                   Unterschrift Prüfungsamt 
 
 
 

Das Original verbleibt in der Akte. 
Der / die Studierende bekommt eine Kopie. 


